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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Das Gesetz verlangt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestimmte Pflichten in Bezug auf 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Bei der Freiwilligenarbeit besteht jedoch kein 
Anstellungsverhältnis im herkömmlichen Sinn (es fehlt die für den Arbeitsvertrag typische 
Entlöhnung). Dennoch wird von vielen Fachleuten die Auffassung vertreten, dass die 
entsprechenden Vorschriften analog anzuwenden sind. Auch benevol Schweiz empfiehlt, die 
einschlägigen Vorschriften für die Arbeitssicherheit und Gesundheit zu beachten. 
 
Pflichten des Einsatzbetriebes 
Der Einsatzbetrieb (als faktischer Arbeitgeber) ist für die Sicherheit und die Gesundheit aller 
Mitarbeitenden, auch der Freiwilligen, verantwortlich. Er muss zum Schutz von Leben, Gesundheit 
und persönlicher Integrität der Mitarbeitenden alle Massnahmen treffen, die 

• nach dem Stand der Technik anwendbar, 
• den Verhältnissen angemessen und 
• nach der Erfahrung notwendig sind. 

 
Pflichten der Freiwilligen 
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, d.h. auch jede und jeder Freiwillige, haben für die 
Sicherheit und die Gesundheit aller einen Beitrag zu leisten, beispielsweise: 

• Freiwillige müssen den Einsatzbetrieb in der Durchführung der Unfallverhütungs- und der 
Gesundheitsschutzvorschriften unterstützen. 

• Freiwillige haben die Weisungen des Einsatzbetriebes in Bezug auf Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu befolgen und die anerkannten Sicherheitsregeln zu berücksichtigen, 
wie Hygienevorschriften oder das Tragen von Schutzbekleidung. 

• Festgestellte Mängel, die die Arbeitssicherheit oder den Gesundheitsschutz 
beeinträchtigen, sind von den Freiwilligen zu beheben oder, wo sie dazu nicht befugt oder 
nicht in der Lage sind, unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. 

 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die oben erwähnten Grundsätze sind in zahlreichen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien usw. 
konkretisiert worden. Die Pflichten des Einsatzbetriebes (als faktischer Arbeitgeber) in Bezug auf 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz betreffen die „Organisation“, die „Kommunikation und 
Schulung“ sowie die „Arbeitsplatzgestaltung“. 
 
Im Einzelnen muss der Einsatzbetrieb (als faktischer Arbeitgeber) unter anderem: 

• die Zuständigkeiten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in seinem Betrieb regeln 
und wenn nötig besondere Aufgaben an geeignete Personen (Angestellte oder Freiwillige) 
übertragen (Art. 7 Abs. 1 ArGV 3) 

• die Ausführung von Arbeiten mit besonderen Gefahren regeln (Art. 8 VUV) 
• Spezialisten der Arbeitssicherheit beiziehen, wenn es zum Schutz der Gesundheit der 

Mitarbeitenden sowie für ihre Sicherheit erforderlich ist (Art. 11a VUV, Art. 7 Abs. 3 ArGV 3, 
EKAS-Richtlinie 6508).  
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• Mitarbeitende über die auftretenden Gefahren informieren und über die Massnahmen zu 
deren Verhütung anleiten. Diese Pflicht hat der Einsatzbetrieb auch gegenüber bei ihm 
tätigen Mitarbeitenden eines anderen Betriebs und gegenüber temporär Beschäftigten (Art. 
6 Abs. 1 VUV, Art. 5 Abs. 1 ArGV 3, Art. 10 VUV, Art. 9 ArGV 3). 

 
Es ist eine anspruchsvolle Organisations- und Führungsaufgabe, allen Pflichten 
nachzukommen, die notwendigen Massnahmen zu planen und deren Umsetzung sowie Einhaltung 
zu überwachen. Mit einem Sicherheitssystem lässt sich diese Aufgabe effizient und nachhaltig 
lösen. Ein solches sieht eine systematische Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung vor. 
Dadurch können betriebliche Gefährdungen der Mitarbeitenden beseitigt oder weitestmöglich 
reduziert werden. Grössere Unternehmen (ab 50 Mitarbeiter, bei besonderen Gefahren ab 10 
Mitarbeiter) müssen eine betriebliche Sicherheitsorganisation nachweisen können. 
 
Bei der institutionellen Freiwilligenarbeit stellen Branchenlösungen den Einsatzbetrieben ein 
branchenspezifisches Sicherheitssystem zur Verfügung und bieten Schsulungen und andere 
Dienstleistungen an. Das Verzeichnis der Branchenlösungen ist zu finden unter: 
https://www.ekas.admin.ch . 
 
Für informelle Freiwilligenarbeit, namentlich in den Bereichen Haus, Freizeit, Spiel und Sport sind 
die Empfehlungen der BfU zu beachten: www.bfu.ch 
 
Weitere Informationen:  
Die Website der SUVA informiert umfassend über Rechte und Pflichten im Bereich 
Arbeitssicherheit (www.suva.ch) 
 
 
 
 
benevol Schweiz in Zusammenarbeit mit www.arbeitssicherheitschweiz.ch 
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